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Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2022 und  
zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften 

Vom 15. November 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Thüringer Besoldungs- und  

Versorgungsanpassungsgesetz für das Jahr 2022

§ 1 
Erhöhung von Dienst- und Anwärterbezügen

(1) Die im Thüringer Besoldungsgesetz in der Fassung 
vom 18. Januar 2016 (GVBl. S. 1, 166, 202) in der jeweils 
geltenden Fassung in den Anlagen 5 und 9 ausgewiese-
nen Beträge der Grundgehaltssätze werden ab dem 1. De-
zember 2022 um 2,8 Prozent erhöht. 

(2) Die im Thüringer Besoldungsgesetz in Anlage 6 ausge-
wiesenen Beträge des Familienzuschlags nach § 37 Abs. 1 
und des Anrechnungsbetrags nach § 37 Abs. 2, die in An-
lage 8 Tabelle 1 ausgewiesenen Beträge der Stellenzula-
gen nach Anlage 1 Abschnitt ll Nr. 7 der Vorbemerkungen 
zu den Besoldungsordnungen A und B sowie Anlage 3 
Nr. 2 der Vorbemerkungen zur Besoldungsordnung R, die 
in Anlage 8 Tabelle 2 ausgewiesenen Amtszulagen, die in 
Anlage 8 Tabelle 3 ausgewiesenen sonstigen Zulagen zur 
Besoldungsordnung W sowie die in Anlage 9 ausgewie-
senen sonstigen Zulagen zur Besoldungsordnung C wer-
den ab dem 1. Dezember 2022 um 2,8 Prozent erhöht. 

(3) Die in Anlage 7 des Thüringer Besoldungsgesetzes aus-
gewiesenen Anwärtergrundbeträge werden ab dem 1. De-
zember 2022 um 50 Euro erhöht.

(4) Die Beträge der Grundgehaltsspannen in Anlage 10 Ta-
belle 1 des Thüringer Besoldungsgesetzes erhöhen sich 
ab dem 1. Dezember 2022 entsprechend Absatz 1. Die Be-
träge des Auslandszuschlags in Anlage 10 Tabelle 1 des 
Thüringer Besoldungsgesetzes werden ab dem 1. Dezem-
ber 2022 um 2,24 Prozent erhöht. In Anlage 10 Tabelle 2 
erhöhen sich ab dem 1. Dezember 2022 die Monatsbeträ-
ge um 2,24 Prozent.

§ 2 
Weitere Anpassungen

(1) Die Bezüge der nach § 97 Abs. 8 des Thüringer Hoch-
schulgesetzes vom 10. Mai 2018 (GVBl. S. 149) in der je-
weils geltenden Fassung entpflichteten Professoren so-
wie die nach § 66 Abs. 1 ThürBesG in Verbindung mit § 77 
Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes weiter gewährten 
Zuschüsse zum Grundgehalt nach Anlage II zum Bundes-
besoldungsgesetz Nr. 1 und 2 der Vorbemerkungen zur 
Bundesbesoldungsordnung C in der am 22. Februar 2002 
geltenden Fassung, soweit sie nicht als Unterschiedsbe-
trag zwischen Besoldungsgruppen festgesetzt wurden, 
werden ab dem 1. Dezember 2022 um 2,8 Prozent erhöht. 

(2) Für Versorgungsempfänger gelten nach § 4 des Thü-
ringer Beamtenversorgungsgesetzes (ThürBeamtVG) in 
der Fassung vom 17. Februar 2022 (GVBl. S. 39, 313) in 
der jeweils geltenden Fassung die Erhöhungen nach § 1 
Abs. 1 und 2 sowie nach Absatz 1 entsprechend.

(3) Die in der Anlage des Thüringer Beamtenversorgungs-
gesetzes ausgewiesenen Beträge werden ab dem 1. De-
zember 2022 um 2,8 Prozent erhöht. 

(4) Die Beträge nach § 4 Abs. 1 und 2 der Thüringer Mehr-
arbeitsvergütungsverordnung vom 1. Februar 2010 (GVBl. 
S. 16) in der jeweils geltenden Fassung sowie die Beträge 
nach § 4 Abs. 1 der Thüringer Erschwerniszulagenverord-
nung vom 20. Juli 2008 (GVBl. S. 298) in der jeweils gel-
tenden Fassung werden ab dem 1. Dezember 2022 um 
2,8 Prozent erhöht. 

Artikel 2 
Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes

Das Thüringer Besoldungsgesetz in der Fassung vom 
18. Januar 2016 (GVBl. S. 1, 166, 202), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 21. Dezember 2021 (GVBl. S. 590), 
wird wie folgt geändert:
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1. Nach § 67 f wird folgender § 67 g eingefügt:

"§ 67 g 
Übergangsregelungen aufgrund des Thüringer  
Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und  
Versorgung im Jahr 2022 und zur Änderung  

besoldungs- und versorgungsrechtlicher  
Vorschriften

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2022 erhöht sich der Monatsbetrag 
des Familienzuschlags nach § 38 Abs. 2 für das dritte 
zu berücksichtigende Kind nach Anlage 6 in der jeweils 
geltenden Fassung um zehn Euro und für das vierte 
und jedes weitere zu berücksichtigende Kind nach An-
lage 6 in der jeweils geltenden Fassung um elf Euro. 
Der Erhöhungsbetrag nach Satz 1 gilt als Familienzu-
schlag im Sinne der §§ 37 bis 39."

2. Die Inhaltsübersicht wird der vorstehenden Änderung 
angepasst.

Artikel 3 
Weitere Änderung des Thüringer 

Besoldungsgesetzes

Das Thüringer Besoldungsgesetz in der Fassung vom 
18. Januar 2016 (GVBl. S. 1, 166, 202), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 dieses Gesetzes, wird wie folgt geändert:

1. § 45 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung "(1)" wird gestrichen.

bb) In Satz 1 werden die Worte "Gerichtsvollzieher 
und andere im Vollstreckungsdienst tätige Be-
amte" durch die Worte "im Vollstreckungsdienst 
tätige Beamte mit Ausnahme der Gerichtsvoll-
zieher" ersetzt.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

2. Nach § 45 wird folgender § 45 a eingefügt:

"§ 45 a 
Vergütung für Gerichtsvollzieher

(1) Das für das Gerichtsvollzieherwesen zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
für das Besoldungsrecht zuständigen Ministerium durch 
Rechtsverordnung die Gewährung einer Vergütung für 
Gerichtsvollzieher zu regeln.

(2) Maßstab für die Festsetzung der Vergütung sind 
die vereinnahmten Gebühren und erhobenen Doku-
mentenpauschalen. Für die Vergütung können Höchst-
sätze für die einzelnen Vollstreckungsaufträge sowie 
für das Kalenderjahr festgesetzt werden. Es kann be-
stimmt werden, inwieweit mit der Vergütung auch die 
besonderen, für die Gerichtsvollziehertätigkeit typi-
schen Aufwendungen mit abgegolten sind und eine zu-

sätzliche Aufwandsentschädigung ganz oder teilweise 
ausgeschlossen ist. Typische Aufwendungen sind ins-
besondere die Aufwendungen für die Einrichtung und 
den Betrieb des Büros sowie für Nachtdienst. Es kann 
ferner bestimmt werden, inwieweit im Einzelfall eine be-
sondere Vergütung gewährt wird, wenn die regelmä-
ßig zustehenden Vergütungsbeträge zur Deckung der 
typischen Aufwendungen nicht ausreichen.

(3) Die Gerichtsvollzieher erhalten die Vergütung zu-
sätzlich zu der ihnen sonst zustehenden Besoldung."

3. § 50 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Für Anwärter, die im Rahmen ihres Vorbereitungs-
dienstes ein Studium ableisten, kann die Gewährung 
der Anwärterbezüge von der Erfüllung von Auflagen, 
insbesondere der Ableistung einer sich anschließen-
den Mindestdienstzeit bei einem Dienstherrn im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes, abhängig gemacht 
werden. Die Tätigkeit bei einem anderen Dienstherrn 
steht dem gleich, wenn die Aufnahme dieser Tätigkeit 
im Einverständnis mit dem abgebenden oder früheren 
Dienstherrn erfolgt."

4. § 52 Abs. 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

"2. unmittelbar im Anschluss an das Bestehen der Lauf-
bahnprüfung für mindestens fünf Jahre als Beamter 
bei einem Dienstherrn im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes in der Laufbahn, für die er die Befähigung 
erworben hat, tätig ist; die Tätigkeit bei einem an-
deren Dienstherrn steht dem gleich, wenn die Auf-
nahme dieser Tätigkeit im Einverständnis mit dem 
abgebenden oder früheren Dienstherrn erfolgt."

5. In § 60 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort "Krimi-
nalpolizei" die Worte "und des Steuerfahndungsdiens-
tes" eingefügt.

6. Die Überschrift des § 65 erhält folgende Fassung:

"§ 65 Überleitungsbestimmungen zu Artikel 3 des Ge-
setzes zur Änderung des Thüringer Besoldungsge-
setzes"

7. In § 67 c Abs. 3 wird die Verweisung "§ 22 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 ThürBildLbVO" durch die Verweisung "§ 22 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 der Thüringer Bildungsdienstlaufbahnver-
ordnung (ThürBildLbVO) vom 21. Februar 2017 (GVBl. 
S. 37) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

8. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

9. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert:

a) Abschnitt I Nr. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Absatz 4 wird die Verweisung "Thüringer Bil-
dungsdienstlaufbahnverordnung (ThürBildLb-
VO) vom 21. Februar 2017 (GVBl. S. 37) in der 
jeweils geltenden Fassung" durch die Verwei-



 Nr. 25 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 29. November 2022     439

sung "Thüringer Bildungsdienstlaufbahnverord-
nung" ersetzt.

bb) In Absatz 6 wird die Angabe '"Seminarrektor - 
als Fachleiter in der Ausbildung von Lehramts-
anwärtern für das Lehramt an Grundschulen, an 
Regelschulen, an Förderschulen, an Gymnasi-
en oder an berufsbildenden Schulen -"' durch 
die Angabe '"Seminarrektor - als Fachleiter in 
der Ausbildung von Lehramtsanwärtern für das 
Lehramt an Grundschulen, an Regelschulen, für 
Förderpädagogik, an Gymnasien oder an be-
rufsbildenden Schulen -"' ersetzt.

b) Dem Abschnitt II Nr. 12 wird folgender Absatz 4 an-
gefügt:

"(4) Die Stellenzulage wird nicht an Beamte ge-
währt, denen das Amt des 'Seminarrektor - als wei-
terer Vertreter des Leiters eines Studienseminars 
für das Lehramt an Grundschulen, an Regelschu-
len, für Förderpädagogik, an Gymnasien oder an 
berufsbildenden Schulen in einem Staatlichen Stu-
dienseminar für Lehrerausbildung (Fachleiter für 
Pädagogik)' verliehen wurde."

c) Die Besoldungsordnung A wird wie folgt geändert:

aa) Die Besoldungsgruppe A 14 wird wie folgt ge-
ändert:

aaa) Die Funktionszusätze nach dem Amt "Se-
minarrektor" erhalten folgende Fassung:

"- als der ständige Vertreter des Leiters 
eines Studienseminars für das Lehramt 
an Grundschulen, an Regelschulen, für 
Förderpädagogik, an Gymnasien oder 
an berufsbildenden Schulen in einem 
Staatlichen Studienseminar für Lehrer-
ausbildung -2)

- als weiterer Vertreter des Leiters ei-
nes Studienseminars für das Lehramt 
an Grundschulen, an Regelschulen, für 
Förderpädagogik, an Gymnasien oder 
an berufsbildenden Schulen in einem 
Staatlichen Studienseminar für Lehrer-
ausbildung (Fachleiter für Pädagogik) -7)

- als Fachleiter in der Ausbildung von 
Lehramtsanwärtern für das Lehramt an 
Grundschulen, an Regelschulen, für För-
derpädagogik, an Gymnasien oder an 
berufsbildenden Schulen - "

bbb) Nach Fußnote 6 wird folgende neue Fuß-
note 7 eingefügt:

"7) Voraussetzung ist, dass ausschließlich 
die Aufgaben eines Vertreters des Se-
minarleiters bei der pädagogisch-prak-
tischen Ausbildung von Lehramtsan-
wärtern im Vorbereitungsdienst nach 
§ 9 Abs. 7 der Thüringer Verordnung 

über die Ausbildung und Zweite Staats-
prüfung für die Lehrämter vom 26. April 
2016 (GVBl. S. 180) in der jeweils gel-
tenden Fassung wahrgenommen wer-
den."

ccc) Die bisherige Fußnote 7 wird Fußnote 8 
und erhält folgende Fassung:

"8) Voraussetzung ist, dass regelmäßig min-
destens acht Lehramtsanwärter für das 
Lehramt an Grundschulen, an Regel-
schulen, für Förderpädagogik, an Gym-
nasien oder an berufsbildenden Schulen 
ausgebildet werden oder an staatlichen 
Schulen eingestellte Lehrkräfte nach 
§ 22 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ThürBildLbVO 
pädagogisch-praktisch nachqualifiziert 
werden." 

bb) Die Besoldungsgruppe A 15 wird wie folgt ge-
ändert:

aaa) Der erste und zweite Funktionszusatz nach 
dem Amt "Rektor" erhalten folgende Fas-
sung:

"- einer Förderschule -
- einer Gemeinschaftsschule, welche die 

Klassenstufen 1 bis 10 oder 5 bis 10 um-
fasst, mit mehr als 360 Schülern -"

bbb) Der erste Funktionszusatz nach dem Amt 
"Seminardirektor" erhält folgende Fas-
sung:

"- als Leiter eines Studienseminars für das 
Lehramt an Grundschulen, an Regel-
schulen, für Förderpädagogik, an Gym-
nasien oder an berufsbildenden Schulen 
in einem Staatlichen Studienseminar für 
Lehrerausbildung -"

10. Die Anlagen 5 bis 10 erhalten folgende Fassung:
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gültig ab 1. Dezember 2022  

2. Thüringer Besoldungsordnung B 
  
  

Grundgehaltssätze  
(Monatsbeträge in Euro) 

 

Besoldungsgruppe    

B   2 8 178,19 

B   3 8 659,72 

B   4 9 164,05 

B   5 9 742,71 

B   6 10 289,11 

B   7 10 820,67 

B   8 11 374,63 

B   9 12 062,48 

B 10 14 198,53 
 
 
 
 
gültig ab 1. Dezember 2022 
3. Thüringer Besoldungsordnung W 
    
    

 Grundgehaltssätze 
 (Monatsbeträge in Euro) 

    
Besoldungs- 

gruppe W 1 W 2 W 3 

 4 933,74 6 334,17 7 140,47 
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Anlage 6 
(zu § 37) 

 
gültig ab 1. Dezember 2022 
 

Familienzuschlag und Anrechnungsbetrag 
(Monatsbeträge in Euro) 

 
Tabelle 1 
 
 

Familienzuschlag nach § 37 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Betrag in 
Euro 

1. Stufe 1 nach § 38 Abs. 1 160,38 
  
2. Stufe 2 und folgende Stufen nach § 38 Abs. 2: 

Familienzuschlag für das 
a) erste zu berücksichtigende Kind 
b) zweite zu berücksichtigende Kind 
c) dritte zu berücksichtigende Kind 
d) vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind jeweils 

 
 

295,33 
478,78 
751,44 
726,77 

 
Tabelle 2 
 
 

Anrechnungsbetrag nach § 37 Abs. 2 Betrag in 
Euro 

1. in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8 134,77 
  
2. in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 

 
141,13 

 
 
 
 
 

Anlage 7 
(zu § 50 Abs. 2 Satz 1) 

  
gültig ab 1. Dezember 2022  
  

Anwärtergrundbetrag 
(Monatsbeträge in Euro) 

  

Eingangsamt, in das der Anwärter 
nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes 

unmittelbar eintritt Grundbetrag 
A 6 bis A 8 1 314,24 
A 9 bis A 11 1 371,39 
A 12  1 519,34 
A 13 1 553,00 
A 13 mit Zulage nach Anlage 1 Abschnitt ll 
Nr.7 Buchst. b oder R 1 1 589,97 
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Anlage 8 

(zu § 30 Abs. 1 Satz 1 bis 3, 
Anlagen 1 und 3) 

 
gültig ab 1. Dezember 2022 
 

Zulagen 
(Monatsbeträge in Euro) 

 
Tabelle 1 
 

Art der 
Zulage Dem Grunde nach geregelt in Vorbemerkung Betrag in 

Euro 
Stellenzulage Anlage 1 Abschnitt II 

zu den Besoldungsordnungen 
A und B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 3 
zur Besoldungsordnung R  

 
 

Nummer 1 Abs. 1 
Buchst. a 
Buchst. b 

 
Nummer 2 
Beamte der 

Besoldungsgruppe  
A 6 bis A 9 

A 10 und höher 
 

Nummern 3 bis 5 
nach einer Dienstzeit 

von einem Jahr 
von zwei Jahren 

 
Nummer 6 

für Beamte des 
mittleren Dienstes 

gehobenen Dienstes 
 

Nummer 7 
Buchst. a 

Doppelbuchst. aa 
Doppelbuchst. bb 

Buchst. b 
 

Nummern 9 bis 11 
 

Nummer 12 
bei einem Lehramtsanwärter 

bei zwei bis einschließlich 
vier Lehramtsanwärtern 

ab fünf Lehramtsanwärtern 
 
 

Nummer 2 

 
 
 

412,00 
329,00 

 
 
 
 

174,00 
215,00 

 
 
 

73,00 
145,00 

 
 
 

50,00 
75,00 

 
 
 

52,62 
92,67 

101,58 
 

300,00 
 
 

100,00 
 

200,00 
300,00 

 
 

101,58 
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Tabelle 2 
 

Art der Zulage Dem Grunde nach geregelt in Besoldungs-
gruppe Fußnote Betrag in 

Euro 
Amtszulage Fußnoten in den 

Besoldungsordnungen A und R 
 
 
A   6 
A   9 
A   9 
A 11 
A 13 
A 13 
A 14 
A 15 
A 16 
R   1 
R   2 
R   3 
A 14 kw 

 
 
2 
1 
2 
3 

1 bis 3, 5 
6 

2, 4 
2, 3 
3, 6 
1, 2 

3 bis 7 
2 
1 

 
 

  44,59 
329,42 
201,07 
226,33 
330,16 
226,33 
226,33 
226,33 
252,18 
249,31 
249,31 
249,31 
226,33 

 
Tabelle 3 
 

Art der Zulage Dem Grunde nach geregelt in Vorbemerkung Betrag in 
Euro 

Sonstige 
Zulagen 

 
Anlage 2 zur 

Besoldungsordnung W 

 
 

Nummer 1 
 

wenn ein Amt ausgeübt wird  
der Besoldungsgruppe R 1 283,08 
der Besoldungsgruppe R 2 316,88 

  
Nummer 2 360,43 

 
Tabelle 4 
 
Hochschule Hochschulleitungsfunktion 

Präsident 
Vom Hundert des 

Grundgehaltes 

Kanzler 
Vom Hundert des 

Grundgehaltes 
Universität Erfurt 45 30 
Technische Universität Ilmenau 50 35 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 68 48 
Bauhaus-Universität Weimar 45 30 
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar 28 15 
Fachhochschule Erfurt 40 20 
Fachhochschule Jena 40 20 
Fachhochschule Nordhausen 28 15 
Fachhochschule Schmalkalden 35 17 
Duale Hochschule Gera-Eisenach 25 10 
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Tabelle 2  
  

Zonen- 
stufe 

Monats- 
beträge 
in Euro 

  1 159,24 
  2 175,55 
  3 191,84 
  4 208,14 
  5 225,72 
  6 242,00 
  7 258,31 
  8 274,60 
  9 290,90 
10 307,20 
11 323,53 
12 339,80 
13 356,12 
14 372,40 
15 388,70 
16 405,01 
17 421,31 
18 437,61 
19 455,17 
20 471,47“ 
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Artikel 4 
Änderung des  

Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes

Das Thüringer Beamtenversorgungsgesetz in der Fas-
sung vom 17. Februar 2022 (GVBl. S. 39, 313) wird wie 
folgt geändert:

1. Nach § 92 k wird folgender § 92 l eingefügt:

"§ 92 l 
Nichtberücksichtigung der Energiepreispauschale

Die nach dem Abschnitt XV des Einkommensteuerge-
setzes gewährte Energiepreispauschale von 300 Euro 
gilt nicht als Einkünfte im Sinne dieses Gesetzes."

2. Die Inhaltsübersicht wird der vorstehenden Änderung 
angepasst. 

Artikel 5 
Weitere Änderung des  

Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes

Das Thüringer Beamtenversorgungsgesetz in der Fas-
sung vom 17. Februar 2022 (GVBl. S. 39, 313), geändert 
durch Artikel 4 dieses Gesetzes, wird wie folgt geändert:

1. § 5 Abs. 8 wird aufgehoben. 

2. Nach § 13 Abs. 4 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

"§ 17 Abs. 2 gilt entsprechend."

3. § 15 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in der ein 
Beamter vor der Berufung in das Beamtenverhältnis 
1. nichtberufsmäßigen oder berufsmäßigen Wehr-

dienst in der Bundeswehr oder der Nationalen 
Volksarmee der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik oder 

2. Polizeivollzugsdienst 
geleistet hat." 

4. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort "ist" ein Komma 
und nach dem Wort "kann" das Wort "jeweils" ein-
gefügt. 

b) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

"§ 13 Abs. 5 und § 16 Abs. 2 gelten entsprechend."

5. § 18 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

"(4) § 13 Abs. 5, § 16 Abs. 2 und § 17 Abs. 2 gelten 
entsprechend."

6. Nach § 21 Abs. 3 Satz 2 wird folgender Satz angefügt:

"Bei der Anwendung des Satzes 1 werden 
1. Zeiten, die doppelt als ruhegehaltfähige Dienstzei-

ten berücksichtigt werden, nur einfach und 
2. Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung unabhängig von 

ihrem Teilzeitumfang mit ihrer Dauer 
berücksichtigt."

7. § 26 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Sätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

"Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit dem 
Dienst zusammenhängenden Weges zu und von 
der Dienststelle. Hat der Beamte wegen der Ent-
fernung seiner ständigen Familienwohnung vom 
Dienstort an diesem oder in dessen Nähe eine Un-
terkunft, so gilt Satz 1 auch für den Weg zwischen 
der Familienwohnung und der Dienststelle sowie 
für den Weg zwischen der Familienwohnung und 
der Unterkunft."

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

"Der Zusammenhang mit dem Dienst gilt als nicht 
unterbrochen, wenn der Beamte
1. von dem unmittelbaren Weg zwischen der Woh-

nung und der Dienststelle in vertretbarem Um-
fang abweicht,
a) um ein eigenes Kind, für das ihm dem Grun-

de nach Kindergeld zusteht, wegen seiner 
eigenen Berufstätigkeit oder der Berufstä-
tigkeit seines Ehegatten in fremde Obhut 
zu geben oder aus fremder Obhut abzuho-
len oder

b) weil er mit anderen berufstätigen oder in der 
gesetzlichen Unfallversicherung versicher-
ten Personen gemeinsam ein Fahrzeug für 
den Weg zu und von der Dienststelle be-
nutzt, oder

2. in seiner Wohnung Dienst leistet und Wege zu-
rücklegt, um ein Kind im Sinne der Nummer 1 
Buchst. a in fremde Obhut zu geben oder aus 
fremder Obhut abzuholen."

8. § 29 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 5 Satz 2 wird der Punkt durch ein Semi-
kolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

"auf die Bestattungskosten ist ein Sterbegeld nach 
§ 47 anzurechnen."

b) Absatz 6 Satz 2 wird aufgehoben.

9. § 34 Abs. 3 Satz 2 wird aufgehoben.

10. In § 64 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe "erhalten sie die 
ihnen nach § 38 Abs. 2 und 4 ThürBesG für die auf sie 
entfallenden Kinder zustehenden Beträge der Stufen 
des Familienzuschlags" durch die Worte "wird der ge-
samte sich aus den Stufen des Familienzuschlags für 
die Kinder ergebende Betrag auf die Anspruchsberech-
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tigten nach der Zahl der auf sie entfallenden Kinder zu 
gleichen Teilen aufgeteilt" ersetzt.

11. § 65 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf des 
Monats der Geburt und endet nach 36 Kalender-
monaten."

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

"Die Kindererziehungszeit endet vorzeitig mit dem
1. Tod des Kindes,
2. Eintritt oder der Versetzung des Anspruchsbe-

rechtigten in den Ruhestand,
3. Tod des Anspruchsberechtigten oder
4. Wechsel der Zuordnung der Erziehungszeit zu 

einem anderen Elternteil."

12. In § 66 Abs. 1 Satz 2 wird nach dem Wort "Kindererzie-
hungszuschlag" die Angabe "oder eine Leistung nach 
§ 65 Abs. 1 Satz 2 aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung" eingefügt. 

13. In § 69 Abs. 1 Satz 3 wird das Wort "Pflichtbeitragszei-
ten" durch das Wort "Zeiten" ersetzt. 

14. § 72 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 5 erhält folgende Fassung:

"Die Sätze 3 und 4 gelten nicht, wenn der Ruhe-
standsbeamte innerhalb von drei Monaten nach 
Zufluss den Kapitalbetrag zuzüglich der hierauf ge-
währten Zinsen an den Dienstherrn abführt."

b) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Bei der Anwendung der Absätze 1 und 2 bleibt der 
Teil der Rente (Absatz 1) außer Ansatz, der
1. auf freiwilliger Weiterversicherung oder Selbst-

versicherung beruht,
2. auf einer Höherversicherung beruht oder
3. auf Entgeltpunkten beruht, die auf Zeiten einer 

Verwendung bei einer Einrichtung im Sinne des 
§ 13 a zurückzuführen sind, sofern diese Zei-
ten nicht als ruhegehaltfähige Dienstzeiten nach 
§ 13 a berücksichtigt werden."

c) In Absatz 8 Satz 1 werden nach dem Wort "Wirt-
schaftsraum" ein Komma und die Worte "des Verei-
nigten Königreichs Großbritannien und Nordirland" 
eingefügt. 

15. § 76 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Halbsatz 2 wird das Wort "soll" durch 
das Wort "darf" ersetzt. 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

"(4) Ergeht nach der Scheidung eine Entscheidung 
zur Abänderung des Wertausgleichs und sind Zah-
lungen nach Absatz 1 erfolgt, sind im Umfang der 
Abänderung zu viel gezahlte Beträge unter Anrech-
nung der nach § 75 anteilig errechneten Kürzungs-
beträge zurückzuzahlen."

16. § 78 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 Satz 4 wird die Angabe "80 vom Hun-
dert" durch die Angabe "76 vom Hundert" ersetzt.

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Verweisung "§ 30 
Abs. 2" durch die Verweisung "§ 30 Abs. 2 Thür-
BesG" ersetzt.

bb) In Satz 5 wird die Angabe "40 vom Hundert" 
durch die Angabe "38 vom Hundert" ersetzt.

cc) Satz 6 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 2 wird die Angabe "50 vom 
Hundert" durch die Angabe "48 vom Hun-
dert" ersetzt.

bbb) In Nummer 4 wird die Angabe "60 vom 
Hundert" durch die Angabe "57 vom Hun-
dert" ersetzt.

ccc) In Nummer 6 wird die Angabe "80 vom 
Hundert" durch die Angabe "76 vom Hun-
dert" ersetzt.

17. Dem § 87 Abs. 9 wird folgender Satz angefügt:

"Die Ausgleichszulage vermindert sich ab dem 1. De-
zember 2022, erstmalig mit der am 1. Dezember 2022 
in Kraft tretenden Erhöhung, bei jeder allgemeinen Er-
höhung der Versorgungsbezüge um die Hälfte der Be-
zügeerhöhung." 

18. Dem § 92 d Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

"Ab dem 1. Dezember 2022, erstmalig mit der am 1. De-
zember 2022 in Kraft tretenden Erhöhung, vermindert 
sich der nach Satz 1 zustehende Betrag jeweils um die 
Hälfte des Betrages, um den sich der für das jeweili-
ge Kind zustehende Familienzuschlag nach § 64 un-
befristet erhöht."

19. § 92 j wird aufgehoben.

20. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst. 

21. Die Anlage erhält folgende Fassung:
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"Anlage
(zu § 31 Abs. 1 Satz 2, § 65 Abs. 4, § 66 Abs. 2, 

§ 67 Abs. 3 sowie den §§ 68, 92 e und 92 i)

(1) Der Unfallausgleich nach § 31 Abs. 1 beträgt bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 100 Prozent 925,20 Euro.

(2) Der Kindererziehungszuschlag nach § 65 beträgt für jeden Monat der Kindererziehungszeit 2,94 Euro.

(3) Der Kindererziehungsergänzungszuschlag nach § 66 beträgt für jeden angefangenen Monat, in dem die Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 erfüllt waren,
1. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 0,99 Euro, 
2. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b 0,73 Euro.

(4) Der Kinderzuschlag nach § 67 beträgt für die ersten 36 Monate der Kindererziehungszeit je Monat 1,95 Euro, für wei-
tere Monate jeweils 0,99 Euro.

(5) Der Pflegezuschlag nach § 68 beträgt für jeden Monat der nicht erwerbsmäßig ausgeübten Pflege 2,08 Euro. 

(6) Der Kinderpflegeergänzungszuschlag nach § 68 beträgt für jeden Monat der Pflege 0,99 Euro.

(7) Der Überleitungsausgleich nach § 92 e beträgt
1. bei Eintritt in den Ruhestand vor dem 1. Januar 2016 152,69 Euro,
2. bei Eintritt in den Ruhestand nach dem 31. Dezember 2015 und vor dem 1. Januar 2017 305,37 Euro.

(8) Der Überleitungsausgleich nach § 92 i beträgt 284,12 Euro." 

Artikel 6 
Änderung des Thüringer Altersgeldgesetzes

Das Thüringer Altersgeldgesetz vom 4. Oktober 2021 
(GVBl. S. 508) wird wie folgt geändert:

1. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Verweisung "§§ 13 a und 
15 ThürBeamtVG" durch die Verweisung "§§ 13 a, 
15 und 19 ThürBeamtVG" ersetzt.

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort "Rentenversi-
cherung" ein Komma und die Worte "sofern auch 
die allgemeine Wartezeit für eine Rente der gesetz-
lichen Rentenversicherung erfüllt ist," eingefügt. 

2. § 9 Abs. 5 Satz 4 erhält folgende Fassung:

"§ 53 Abs. 2 und 3 ThürBeamtVG gilt entsprechend; 
die entsprechende Anwendung des § 53 Abs. 3 Thür-
BeamtVG umfasst auch die Konkurrenz zwischen Wai-
sengeldern und Waisenaltersgeldern."

3. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt:

"In den Fällen des § 3 Abs. 2 Satz 2 tritt an die Stel-
le des Zeitpunkts der Entlassung der Zeitpunkt des 
Wegfalls der Aufschubgründe." 

b) In Absatz 5 Satz 2 wird die Verweisung "§ 5 Abs. 3 
und 5 bis 8" durch die Verweisung "§ 5 Abs. 3 und 
5 bis 7" ersetzt.

4. In § 16 Satz 1 wird das Wort "Mitgliedstaat" durch die 
Worte "anderen Mitgliedstaat" ersetzt. 

Artikel 7 
Änderung des Thüringer Besoldungs- 

Überleitungsgesetzes

Das Thüringer Besoldungs-Überleitungsgesetz vom 
24. Juni 2008 (GVBl. S. 134, 169), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 vom 22. September 2011 (GVBl. 235), wird wie 
folgt geändert:

1. § 1 Satz 3 wird aufgehoben.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 werden aufgehoben.

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 1.

c) Absatz 4 wird aufgehoben.

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 2 und die Anga-
be "Die Absätze 1 bis 4 gelten" wird durch die An-
gabe "Absatz 1 gilt" ersetzt.

3. § 3 wird aufgehoben.

4. Der bisherige § 4 wird § 3 und wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 2 und die Ver-
weisung "§ 72a des Bundesbesoldungsgesetzes" 
wird durch die Verweisung "§ 72a des Bundesbe-
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soldungsgesetzes in der am 31. August 2006 gel-
tenden Fassung" ersetzt.

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 3 und die Ver-
weisung "§ 81 Abs. 1 des Bundesbesoldungsge-
setzes" wird durch die Verweisung "§ 81 Abs. 1 
des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung" sowie die Verwei-
sung "§ 81 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes" 
durch die Verweisung "§ 81 Abs. 2 des Bundesbe-
soldungsgesetzes in der am 31. August 2006 gel-
tenden Fassung" ersetzt.

d) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 4 und die Ver-
weisung "§ 83 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgeset-
zes" wird durch die Verweisung "§ 83 Abs. 2 des 
Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 
2006 geltenden Fassung" ersetzt.

e) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 5.

5. § 5 wird aufgehoben.

6. § 7 wird aufgehoben.

7. Der bisherige § 8 wird § 5 und die Worte "in männlicher 
und weiblicher Form" werden durch die Worte "für alle 
Geschlechter" ersetzt.

Artikel 8 
Änderung der Thüringer  

Erschwerniszulagenverordnung

Die Thüringer Erschwerniszulagenverordnung vom 20. Juli 
2008 (GVBl. S. 298), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 2. Juni 2020 (GVBl. S. 293) , wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird der Geldbetrag "3,70 Euro" durch 
den Geldbetrag "3,80 Euro" ersetzt.

b) In Nummer 2 wird der Geldbetrag "1,02 Euro" durch 
den Geldbetrag "1,05 Euro" ersetzt.

c) In Nummer 3 wird der Geldbetrag "1,71 Euro" durch 
den Geldbetrag "1,76 Euro" ersetzt.

2. § 6 Satz 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

"1. einer Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst 
nach § 45 ThürBesG und einer Vergütung für Ge-
richtsvollzieher nach § 45 a ThürBesG,"

Artikel 9 
Änderung der Thüringer  

Mehrarbeitsvergütungsverordnung

§ 4 Abs. 1 und 2 der Thüringer Mehrarbeitsvergütungsver-
ordnung vom 1. Februar 2010 (GVBl. S. 16), die zuletzt 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 4. Oktober 2021 (GVBl. 
S. 508) geändert worden ist, erhält folgende Fassung:

"(1) Die Vergütung beträgt je Stunde für Beamte in den 
1. Besoldungsgruppen A 6 bis A 8 16,65 Euro,
2. Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 22,84 Euro,
3. Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 sowie

Besoldungsordnungen C und W 31,54 Euro.

(2) Bei Mehrarbeit im Schuldienst beträgt die Vergütung 
abweichend von Absatz 1 je Unterrichtsstunde für Inha-
ber von Lehrerämtern
1. des gehobenen Dienstes, soweit sie nicht 

unter die Nummern 2 und 3 fallen, 21,25 Euro,
2. des gehobenen Dienstes, deren Eingang-

samt der Besoldungsgruppe A 12 zuge-
ordnet ist, 26,30 Euro,

3. des gehobenen Dienstes, deren Eingang-
samt der Besoldungsgruppe A 13 zuge-
ordnet ist, 31,20 Euro,

4. des höheren Dienstes an Gymnasien, an 
berufsbildenden Schulen und an Hoch-
schulen 36,43 Euro."

Artikel 10 
Änderung der Thüringer 

Zuständigkeitsverordnung Bezüge

In § 1 Abs. 1 Satz 2 der Thüringer Zuständigkeitsverord-
nung Bezüge vom 14. Dezember 2009 (GVBl. S. 780), die 
zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 4. Oktober 2021 
(GVBl. S. 508) geändert worden ist, wird die Angabe "Ver-
gütung nach § 45 ThürBesG" durch die Angabe "Vergütun-
gen nach den §§ 45 und 45 a ThürBesG" ersetzt.

Artikel 11 
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 2022 in Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 treten 
1. Artikel 6 Nr. 4 mit Wirkung vom 1. November 2021,
2. Artikel 2 mit Wirkung vom 1. Januar 2022 und
3. Artikel 4 mit Wirkung vom 1. September 2022
in Kraft.

Erfurt, den 15. November 2022 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer
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Erste Verordnung  
zur Änderung der Thüringer Düngeverordnung 

Vom 8. November 2022

Aufgrund des § 3 Abs. 4 Satz 1, 2 Nr. 3 und Abs. 5 sowie 
des § 15 Abs. 6 Satz 1 des Düngegesetzes vom 9. Januar 
2009 (BGBl. I S. 54, 136), zuletzt geändert durch Artikel 96 
des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436), in 
Verbindung mit § 13 Abs. 2 und § 13a Abs. 1 Satz 1 sowie 
Abs. 3 Satz 1 der Düngeverordnung (DüV) vom 26. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1305), zuletzt geändert durch Artikel 97 
des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436), und 
des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I 
S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 31 des Gesetzes 
vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607), verordnet die Lan-
desregierung:

Artikel 1

Die Thüringer Düngeverordnung vom 2. Dezember 2020 
(GVBl. S. 596) wird wie folgt geändert:

1. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und erhält fol-
gende Fassung:

"(4) Die Untersuchung von Wirtschaftsdüngern so-
wie Gärrückständen aus Biogasanlagen nach § 5 
Nr. 1 ist auf der Grundlage wissenschaftlich aner-
kannter Messmethoden durchzuführen, mit einem 
Prüfbericht zu dokumentieren und für die Dünge-
bedarfsermittlung nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 und 
7 DüV in Verbindung mit § 3 Abs. 5 DüV sowie für 
die Deckung des Phosphatdüngebedarfs entspre-
chend der Düngebedarfsermittlung nach § 4 Abs. 3 
DüV zu verwenden."

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und die Worte 
"durch ein vom Landesamt für Landwirtschaft und 
Ländlichen Raum anerkanntes Labor" werden ge-
strichen. 

d) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6 und die Ver-
weisung "Absätzen 1 bis 3 sowie 5 und 6" wird durch 
die Verweisung "Absätzen 1 bis 5" ersetzt.

2. § 8 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Die Untersuchung von Wirtschaftsdüngern sowie 
Gärrückständen aus Biogasanlagen nach § 7 Abs. 1 
ist auf der Grundlage wissenschaftlich anerkannter 
Messmethoden durchzuführen, mit einem Prüfbericht 
zu dokumentieren und für die Deckung des Phosphat-
düngebedarfs entsprechend der Düngebedarfsermitt-
lung nach § 4 Abs. 3 DüV sowie für die Düngebedarfs-
ermittlung nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 und 7 DüV in 
Verbindung mit § 3 Abs. 5 DüV zu verwenden.“

3. In § 10 Nr. 1 wird die Angabe "den §§ 5 Nr. 1 und 7 
Abs. 1“ durch die Verweisung "§ 5 Nr. 1 oder § 7 Abs. 1“ 
ersetzt.

4. Die Anlagen 1 und 2 erhalten folgende Fassung:
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„Anlage 1 

(zu § 3 Abs. 1 Satz 2) 
 
Nitratkulisse 
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Anlage 2 
(zu § 3 Abs. 1 Satz 3) 

 
Phosphatkulisse 
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Artikel 2 
 

Diese Verordnung tritt am 30. November 2022 in Kraft. 
 
Erfurt, den 8. November 2022 
 

Die Landesregierung 
 
Der Ministerpräsident Die Ministerin für Infrastruktur und  
 Landwirtschaft 
 
Bodo Ramelow S. Karawanskij 

“ 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. November 2022 in Kraft.

Erfurt, den 8. November 2022

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Die Ministerin für Infrastruktur
 und Landwirtschaft

Bodo Ramelow S. Karawanskij
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Thüringer Verordnung zur Ausführung des § 18 Abs. 2 Satz 3 des Thüringer Sportfördergesetzes 
Vom 25. Oktober 2022

Aufgrund des § 18 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit den 
Sätzen 1 und 2 des Thüringer Sportfördergesetzes (Thür-
SportFG) vom 5. Dezember 2018 (GVBl. S. 671), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2020 (GVBl. S. 346), 
verordnet das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport:

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Verordnung legt fest, welche Regelungen mindes-
tens in die Ziel- und Leistungsvereinbarung nach § 18 
Abs. 2 Satz 1 und 2 ThürSportFG aufzunehmen sind.

§ 2 
Inhalt der Ziel- und Leistungsvereinbarung

In der Ziel- und Leistungsvereinbarung sind festzulegen:
1. die Geltungsdauer der Vereinbarung,
2. die Verfahren 

a) zur Fortschreibung der Vereinbarung und 
b) zur Berichterstattung,

3. Regelungen für den Fall, dass eine neue Ziel- und 
Leistungsvereinbarung nicht rechtzeitig vor dem Ablauf 
der Geltungsdauer der bisherigen Ziel- und Leistungs-
vereinbarung abgeschlossen wird.

Die Berichterstattung nach Satz 1 Nr. 2 Buchst. b erfolgt 
durch den Landessportbund Thüringen e. V. an das für den 
Sport zuständige Ministerium. 

§ 3 
Übergangsregelung

Eine vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung abgeschlos-
sene Ziel- und Leistungsvereinbarung bleibt bis zum Ab-
lauf ihrer Geltungsdauer wirksam, auch wenn sie sich ganz 
oder teilweise auf Zeiträume nach dem Inkrafttreten die-
ser Verordnung bezieht.

§ 4 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 25. Oktober 2022

Der Minister für Bildung, Jugend und Sport

Helmut Holter

Thüringer Verordnung 
zur Durchführung des Schullastenausgleichs und der Pauschalerstattung für das Haushaltsjahr 2022 

(ThürSlaPVO 2022) 
Vom 10. November 2022

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Satz 1 des Thüringer Finanz-
ausgleichsgesetzes vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 10), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Ok-
tober 2022 (GVBl. S. 414), und
des § 7 Abs. 3 Satz 3 des Thüringer Gesetzes über die 
Finanzierung der staatlichen Schulen (ThürSchFG) in der 
Fassung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 258), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Juli 2021 (GVBl. 
S. 387), verordnet das Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und 
dem Ministerium für Inneres und Kommunales:

§ 1 
Schullastenausgleich

(1) Die kommunalen Schulträger erhalten zum Ausgleich 
der ihnen im Verwaltungshaushalt erwachsenden Ausga-
ben oder der ordentlichen und außerordentlichen Auszah-
lungen für die Aufgaben als Schulträger nach § 3 ThürSch-
FG jährlich für jede Schülerin und jeden Schüler einen 
Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten (Sach-
kostenbeitrag).

(2) Staatliche Schulen im Sinne dieser Verordnung sind 
nach § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 7a Abs. 2 Satz 1 und 
§ 8 Abs. 1 des Thüringer Schulgesetzes (ThürSchulG) in 

der Fassung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238) in der je-
weils geltenden Fassung:
1. die Grundschulen,
2. die Regelschulen,
3. die Gemeinschaftsschulen,
4. die Gesamtschulen,
5. die Gymnasien,
6. die berufsbildenden Schulen der Schulformen

a) Berufsschule,
b) Berufsfachschule,
c) Höhere Berufsfachschule,
d) Fachoberschule,
e) berufliches Gymnasium,
f) Fachschule und
g) Förderberufsschule,

7. die Kollegs sowie
8. die Förderschulen.

§ 2 
Höhe des Sachkostenbeitrags

(1) Der jährliche Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2022 
beträgt für jede Schülerin und jeden Schüler
1. an Grundschulen 436 Euro,
2. an Regelschulen 427 Euro,
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3. an Gemeinschaftsschulen
a) in der Primarstufe 436 Euro,
b) in der Sekundarstufe 427 Euro,

4. an Gesamtschulen 354 Euro,
5. an Gymnasien 365 Euro,
6. an Kollegs 354 Euro,
7. an berufsbildenden Schu-

len in Form
a) der Berufsschule Te i l z e i t - /

Blockunter-
richt 160 Euro,

b) der Berufsfachschule Vollzeitun-
terricht 388 Euro,
Teilzeitun-
terricht 160 Euro,

c) der Höheren Berufsfach-
schule

Vollzeitun-
terricht 388 Euro,
Teilzeitun-
terricht 160 Euro,

d) der Fachoberschule Vollzeitun-
terricht 388 Euro,

e) des beruflichen Gymna-
siums

Vollzeitun-
terricht 388 Euro,

f) der Fachschule Vollzeitun-
terricht 388 Euro,
Teilzeitun-
terricht 160 Euro,

g) der Förderberufsschule Vollzeitun-
terricht 516 Euro,
Teilzeitun-
terricht 297 Euro,

8. an berufsbildenden Schulen
a) in Vorklassen 516 Euro,
b) im Berufsvorbereitungs-

jahr
Vollzeitun-
terricht 516 Euro,
Teilzeitun-
terricht 297 Euro,

9. im gemeinsamen Unterricht 
an allgemeinbildenden und 
berufsbildenden Schulen bei 
sonderpädagogischem För-
derbedarf
a) in den Förderschwer-

punkten Lernen, Sprache, 
Hören sowie emotionale 
und soziale Entwicklung Vollzeitun-

terricht 799 Euro,
Teilzeitun-
terricht 306 Euro,

b) in den Förderschwer-
punkten Sehen sowie 
körperliche und motori-
sche Entwicklung Vollzeitun-

terricht 1.684 Euro,
Teilzeitun-
terricht 643 Euro,

c) im Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung

Vollzeitun-
terricht 1.542 Euro,
Teilzeitun-
terricht 589 Euro,

10. an regionalen Förderzent-
ren mit den Förderschwer-
punkten
a) Hören 521 Euro,
b Sehen 1.684 Euro,
c) körperliche und motori-

sche Entwicklung 1.684 Euro,
d) Lernen 521 Euro,
e) Sprache 521 Euro,
f) emotionale und soziale 

Entwicklung 521 Euro,
g) geistige Entwicklung 1.542 Euro.

(2) Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf in den Förderschwerpunkten Spra-
che sowie emotionale und soziale Entwicklung im gemein-
samen Unterricht in den Klassenstufen 1 und 2 bemisst 
sich der Sachkostenbeitrag abweichend von Absatz 1 Nr. 9 
Buchst. a nach Absatz 1 Nr. 1.

§ 3 
Pauschalerstattung

(1) Die kommunalen Träger der überregionalen Förder-
zentren und der staatlichen Gymnasien mit Spezialklas-
sen von überregionaler Bedeutung (Spezialschulteil) erhal-
ten nach § 7 Abs. 2 und 3 ThürSchFG zur Erstattung der 
Kosten des notwendigen Schulaufwands für den laufen-
den Schulbetrieb eine Pauschale nach § 7 Abs. 3 Satz 1 
ThürSchFG. Die Höhe der Pauschale beträgt im Haus-
haltsjahr 2022 für den Schulträger
1. Stadt Erfurt

a) für den laufenden Betrieb des über-
regionalen Förderzentrums Erfurt 
Förderschwerpunkt Hören 922.000 Euro,

b) für den laufenden Betrieb des Spe-
zialschulteils des Staatlichen Gym-
nasiums "Albert Schweitzer" Erfurt 757.000 Euro,

2. Stadt Weimar für den laufenden Be-
trieb des überregionalen Förderzent-
rums Sehen 623.000 Euro,

3. Stadt Gera für den laufenden Betrieb 
des Spezialschulteils des Gymnasiums 
Rutheneum 389.000 Euro,

4. Ilm-Kreis für den laufenden Betrieb 
des Spezialschulteils der Goetheschu-
le Ilmenau 222.000 Euro,

5. Stadt Jena für den laufenden Betrieb 
des Spezialschulteils des Carl-Zeiss-
Gymnasiums Jena 518.000 Euro.

Der Sachkostenbeitrag nach § 2 Abs. 1 ist in den Pauscha-
len nach den Sätzen 1 und 2 berücksichtigt.

(2) Das für Schulwesen zuständige Ministerium prüft nach 
Eintritt der Bestandskraft der Bescheide zur Erstattung der 
Kosten des notwendigen Schulaufwands für den laufen-
den Betrieb der überregionalen Förderzentren sowie Spe-
zialschulteile für die Haushaltsjahre 2018 und 2019, ob die 
Höhe der Pauschalen angemessen ist.
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§ 4 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils auch für Personen, die mit der Angabe "di-
vers“ oder ohne eine Angabe des Geschlechts in das Ge-
burtenregister eingetragen sind.

§ 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft.

Erfurt, den 10. November 2022

Der Minister für Bildung, 
Jugend und Sport

Helmut Holter
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